
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs 
HLT-Rundschreiben Nr. 272/2015 vom 2.4.2015, Nr. 205/2015 vom 12.3.2015 
 
 
Die hessische Landesregierung hat mittlerweile im Kabinett den Entwurf des 
Gesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommu-
nen (E-FAG) beschlossen. Ferner hat Staatsminister Dr. Schäfer mit Schreiben 
vom 9. April 2015 auf die gestufte Stellungnahme des Hessischen Landkreista-
ges (HLT) im entsprechenden Anhörungsverfahren erstmals reagiert. Außerdem 
hat der HLT mittlerweile seine bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & 
Partner GmbH in Auftrag gegebene gutachterliche Stellungnahme zur Neuord-
nung des kommunalen Finanzausgleichs veröffentlicht. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit den Bezugsrundschreiben wurden unsere Mitgliedskreise über die durch das Prä-
sidium beschlossene Stellungnahme des Hessischen Landkreistages zum Entwurf des 
Gesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen 
(E-FAG) in Kenntnis gesetzt, welche bekanntlich in einem gestuften Verfahren abge-
geben wurde. Hierin wurde jeweils deutliche Kritik daran geübt, dass das Hessische 
Ministerium der Finanzen (HMdF) in seinen Vorstellungen zur Neuordnung des kom-
munalen Finanzausgleichs plante, das Kreisumlageaufkommen aller hessischen Land-
kreise voll anzurechnen, so dass jede Erhöhung der Kreisumlage lediglich zu einer fi-
nanziellen Entlastung des Landes geführt hätte.  
 
Mit Schreiben vom 9. April 2015 hat Staatsminister Dr. Schäfer nun auf den vorste-
hend genannten Kritikpunkt reagiert und angekündigt, den hessischen Landkreisen bei 
der Anrechnung der Kreisumlage in der vertikalen Bedarfsermittlung des kommunalen 
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Finanzausgleichs entgegen kommen zu wollen. Hiernach hat der Finanzminister fol-
gende Lösung hinsichtlich der in Rede stehenden Problematik zugesagt: 
 
Zunächst soll im neuen KFA jährlich für die kreisangehörigen Gemeinden die Differenz 
zwischen deren prognostiziertem Realsteueraufkommen und dem nivellierten prog-
nostizierten Realsteueraufkommen ermittelt werden. Hieraus soll ein Prozentwert er-
rechnet werden, welcher als Indikator dafür dient, wie viel Prozent der Allgemeinen 
Deckungsmittel bei der Bedarfsermittlung der kreisangehörigen Gemeinden aufgrund 
der Nivellierungshebesätze unberücksichtigt bleiben. Exakt dieser Prozentwert, so die 
Ausführungen von Staatsminister Dr. Schäfer, soll auch auf die Allgemeinen De-
ckungsmittel der hessischen Landkreise übertragen werden. Im Umfang dieses Pro-
zentwertes werden die Allgemeinen Deckungsmittel der hessischen Landkreise bei 
der Ermittlung des vertikalen Finanzbedarfs unberücksichtigt bleiben, was zu einem 
entsprechenden Anstieg des durch das Land zu finanzierenden Festansatzes führt. 
Das genannte Schreiben von Staatsminister Dr. Schäfer ist diesem Rundschreiben als 
Anlage 1 zu Ihrer Kenntnis beigefügt. 
 
Mit diesem Lösungsvorschlag kommt Staatsminister Dr. Schäfer einer zentralen For-
derung des HLT im Hinblick auf die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs 
nach, welche durch die Geschäftsstelle immer wieder mit Nachdruck in den Sitzungen 
der entsprechenden Arbeits- bzw. Lenkungsgruppe vertreten wurde. In einer ersten 
Bewertung kommt die Geschäftsstelle zu der Einschätzung, dass durch den vom Fi-
nanzminister aufgezeigten Weg eine veritable Besserstellung der hessischen Land-
kreise gegenüber den bisher angedachten Regelungen erreicht und insbesondere ei-
ne Gleichbehandlung mit den kreisangehörigen Gemeinden hergestellt wird. Dies gilt 
umso mehr, als dass zu erwarten steht, dass angesichts des auch im neuen KFA un-
verändert fortbestehenden Konsolidierungsdrucks und der in Summe unzureichend 
bleibenden Finanzausstattung der kommunalen Familie, mittelfristig viele Städte und 
Gemeinden des kreisangehörigen Raums Realsteuerhebesätze beschließen werden, 
die oberhalb der neuen Nivellierungshebesätze liegen. Diese aus Sicht der Mitglieds-
kreise zu begrüßende Modifizierung des neuen KFA-Modells ändert jedoch nichts an 
dessen grundlegender Bewertung, dass auf diesem Weg nicht die dringend notwendi-
ge grundlegende Verbesserung der Finanzausstattung der hessischen Landkreise er-
reicht wird.  
 
Bevor die hessische Landesregierung im Kabinett am Montag, den 20. April 2015 den 
Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und 
Kommunen (E-FAG) beschloss, stellte der Hessische Landkreistag, vertreten durch 
Präsident Landrat Erich Pipa und den geschäftsführenden Direktor Herrn Christian 
Engelhardt, vor der Landespressekonferenz die seitens des Verbandes in Auftrag ge-
gebene gutachterliche Stellungnahme der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & 
Partner GmbH zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs vor. Dieser Bericht 
der Wirtschaftsprüfer widmet sich kritisch insbesondere dem vom HMdF in der vertika-
len Bedarfsermittlung zugrunde gelegten Korridormodell und zeigt weitere Schwächen 
des neuen kommunalen Finanzausgleichs in Hessen auf. Weiterhin macht die gutach-
terliche Stellungnahme deutlich, dass das Korridormodell, welches bekanntlich als ent-
scheidende Stellschraube zur Ermittlung der Finanzausgleichsmasse anzusehen ist, 
nicht alternativlos ist und legt Gegenvorschläge zur Modifizierung dieses Modells vor, 
welche unter Verwendung sozioökonomischer Faktoren eine deutlich höhere Finanz-
ausstattung der hessischen Kommunen bewirken würde.  
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Die finale Fassung der gutachterlichen Stellungnahme der Rödl & Partner GmbH zur 
Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs in Hessen finden Sie als Anlage 2 
dieses Rundschreibens. Die Geschäftsstelle wird Sie über den Rundschreibendienst 
weiter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden halten. 
 
 
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Daniel Rühl  
Referatsleiter 
 
 
 
Anlagen nur elektronisch 
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